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2. föfetallbolzen tn SDÎauern, ©ocîeln unb ©ebäuben.
3! Kreuze, in geifert, in guten Sagerftetnen ober tn

gjîauern unb ©octeln eingeßauen.
4, pfäßle, gefcßnttten ober runb, au! bauerßaftem &olz

(@idben, Särgen, ©iben, Kafianten te.) unb ©ifen»
röhren ober ©ifenftäbe (Schienen) oon mlnbeftenl
30 mm Surcßmeffer, jtrîa 150—180 cm lang, im
fumpfigen terrain ; bie pfäßle muffen, in ber halben
Sänge gemeffen, einen ®urcßmeffer non mlnbeftenl
8 cm aufmeifen.

5, fÇelbfteine oon 50—70 cm Sange, mit eingemeißeltem
Kreuz, tn bößern Sagen ober bei febtoierigen &ran!»
portoerhättntffen.
3lrt. 19. gür ©ebiete, bie gemäß ben Befitmmungert

ber gnftruftion III oermeffen toerben, fommen folgenbe
©renssetdjen zur Berwenbung :

1. gelbftetne oon 50—70 cm Sänge mit eingemeißeltem
Kreuz.

2. Kreuze, tn gelfen unb Sagerftetnen ober an foliben
dauern eingebauen.

3. Pfähle oon 8 cm mittlerem ©ureßmeffer unb ©ifen»
rößren oon minbeftenl 150 cm Sänge unb 30 mm
Surdfmeffer in fumpftgem terrain.
Strt. 20. ©runbftücfe, roelcße ber ©ibgenoffenfcßaft,

bern Kanton, ©emeinben ober öffentlicß=recßtltcßen Kor»
porationen geboren, öffentliche ©traßen unb 2Bege, @ifen=

bahrten rc. foÖen in ben gnfiruttionlgebteten I unb II
bureß bebauene ©tetne oetmarît toerben.

D. Kofientragung.
3Irt. 21. ®ie Sofien ber Slufftcßt über bte SSer=

martung bei ©runbbueßoermeffungen trägt ber Kanton.
Irt. 22. ®te ©ntfdßäbigung ber SRitglteber ber

Sülarttommiffion, etnfcßließlicß bei Beoterförfterl, über»
nimmt bie fjSolijettaffe ber ©emeinbe. gm übrigen ift

in bal ©rmeffen ber poltüfcßen ©emeinben gelegt,
ju beftimmen, ob unb meiere Beiträge an bie gefamten
SÜermarfunglfoften geletfiet toerben follen.

2lrt. 23. ®ie Bermartungltofien, umfaffenb bte

Magen für bte Berpflocfung unb Bermarfung ber
®renjpunïte, finb, abzüglich allfälliger Beiträge oon @e=

meinben unb Korporationen, oon ben beteiligten ©runb»
Beiern ju tragen.

Sofern bem ©eometer bei 5lnlaß ber Berpflocfung
oon ©renjregulierungen unb beren Bermarfungen bureß
©rftellung oon ©pejialplänen unb Berechnungen SJießr»
arbeiten erwachten, finb biefe oon ben betreffenben
©tunbbeftßern bireït zu oergüten.

©tne Verrechnung berartiger Arbeiten auf allgemeinen
Setmarfunglfonto ift unftattbaft.

älrt. 24. ®{e ïïfîarîïommiffion führt bte Rechnung
über bie ergangenen Bermartungltoften unb ntmmt beren
Verteilung nach folgenben ©runbfäßen oor:
a) ®ie Koften ber Bermarfung oon Staat!» unb @e=

meinbeftraßen finb oon ben betreffenben ©traßen»
eigentümern zu tragen.

b) Ste Bermarïunglîoften ber übrigen ©traßen unb
SBege werben gemeinfam ju Saften ber ©traßen»
eigentfimer unb ber 3lnfiößer oerlegt, fotoeit nicht bie

©emeinbe einen Bettrag letftet.
©in foldßer Beitrag oon minbeftenl 50®/o ber

Soften bat überall ba einzutreten, roo ber ©traßen»
hoben ©igentum bei ober ber Slnftößer ift.

®) ®ie Koften ber Berpflocfung werben auf fämtlidje
©renzzeichen gleichmäßig oerteilt,

b) ®te Koften ber eigentlichen Bermarfung werben nach

gnfiruttionlgebteten für bte einzelnen Bexfidßerungl»
arten (Biarlfietne, äftetaübolzen, Kreuze, ^fäfjle xc.)

beregnet unb auf bie ©runbbefißer naeß Maßgabe
ber Anzahl ber oerwenbeten ©rerzzeidßen oerteilt.

E. ©cßfußbeftimmungen.
3lrt. 25. Borftebenbe Berorbnung tritt mit bem

®age ber bunbelrätlidben ©eneßmigung in Kraft.
Irt. 26. ®ie gnftruftion über bie 9Balboermar!ung

00m 19. guli 1907 wirb bureß biefe Berorbnung auf»
gehoben.

©I follen jeboeb bie SßalboermarEungen, bie ben
Borfcßciften jener gnftruftion enifpreeßenb burchgefübrt
werben finb, bei ber neuen grunbbucßlidßen Bermarfung
fowett all möglich berüdfießtigt werben.

S)uv CcljrUnasfragc.
gn ber „©dßwetzer. Bäbagogifcßen geitfdßrift" 1914,

$eft I bat i>err Profeffor £>. BenbebBaufcßenbacß in
©cßaffßaufen elngeßenbe Slulfüßrungen tn etner interef»
fanten unb bemerlenlwerten ibßattblung über „bie bc»

rufliche Jlusbilbung non gtvbufiriearbeitevn in
ben ilcreiniaten Staaten Horbameritas burcl?
^abri£fcl?ulen nub bets 3{ovpovationsfyftem" ge»

braeßt, welche wir im gntereffe unferer fehwetzerifeßen
Seßrltnglfrage wiebergeben wollen. £>etr Prof. Benbel
führt aul:

„©in ernfter ©rgrünber norbamerifunifdßer Kultur,
ber ®eutfcße |jugo Blünftetberg, Brofeffor an ber fear»
oarb'Unioerfität in ©ambubge bei Bofion, führte in
fetnem 1912 in oterter Sluflage etfcßienenen SBert: „®te
SMmeriïanet", ben Bexfucß bureß, ben 2lufbau ber ftaat»
lidh=politifdhen, bei wictfdhaftltdben, bei fozialen unb bei
geiftigen Sebenl ber tlnionlftaaten auf oter ©runbtriebe
ber amerilanifcben Bolflfeele zurüdtzufübren, nämlich auf
bie ®rtebe ber Selbftbeftimntung, ber Selbftbetäti»
gnttn, ber ©elbftbebauptnng unb ber Selbftoer»
oelliomntnuna. gn bem gule^t genannten Strieb er»

bltcfo, er bie Komponente aul ben ïBtrfungen bel puri»
tanifdßen ©eiftel ber Otorbftaaten mit Bofion all ÜJiittel»

punît unb bei Utilitarilmul ber SUtittelftaaten. gener
rufe ber gugenb zu: „Sernt unb bilbet euch; benn el
gibt nidßtl wertoollerel im Seben all eine ibeale @nt»

wicilung eurer ©eele." ®tefer fage ihr: „Sernt unb
bilbet euch; benn nur bann fönnt ihr bie Befriebigung
erreichen, im ©efamtorganilmul nüßlicße ©lieber zu
werben", Beiben aber, ben Puritanern unb ben lltili»
taxiern, fei bte Inbioibuoliftifcße Senbenz gemeinfam, unb
fo fagen fie beibe ber gugenb: „Betrachtet all gtcl,
euere inbioibueUe Berootlîomsnnung."

®aß eine erfolgreiche ©elbftbetätigung neben ber
©nergte bel ©baratter! oor allem eine fadbltcße ©dßulung
unb bie beftmögltcße 2lu!bilbung ooraulfeße, gilt bem

Imetifaner boute all felbftoerftänblicb. SRag auch ber

ComprirnierfE u. ebgedrehtE, bianke

Jeder Urf isi Eisen &a. Stahl 3

Ifaitgewalzti Eisen- nnd Stahlbänder bis 300 mm Bwte
Schlackenfreies Uerpacküugsbandeisen

Vereinigte Drahtwerke A. B. Biel
Blank nnd präzis gezogene
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2. Metallbolzen tn Mauern, Sockeln und Gebäuden-
z' Kreuze, in Felsen, in guten Lagersteinen oder in

Mauern und Sockeln eingehauen.
4. Pfähle, geschnitten oder rund, aus dauerhaftem Holz

(Eichen, Lärchen. Eiben, Kastanten rc.) und Eisen-
röhren oder Eisenstäbe (Schienen) von mindestens
30 mm Durchmesser, zirka 150—180 am lang, im
sumpfigen Terrain; die Pfähle müssen, in der halben
Länge gemessen, einen Durchmesser von mindestens
8 am aufweisen.

5. Feldsteine von 50—70 em Länge, mit eingemeißeltem
Kreuz, in höhern Lagen oder bei schwierigen Trans-
porlverhältnissen.
Art. 19. Für Gebiete, die gemäß den Bestimmungen

der Instruktion III vermessen werden, kommen folgende
Grenzzeichen zur Verwendung:
1 Feldsteine von 50—70 em Länge mit eingemeißeltem

Kreuz.
2. Kreuze, in Felsen und Lagersteinen oder an soliden

Mauern eingehauen.
3. Pfähle von 8 om mittlerem Durchmesser und Eisen-

röhren von mindestens 150 em Länge und 30 mm
Durchmesser in sumpfigem Terrain.
Art. 20. Grundstücke, welche der Eidgenossenschaft,

dem Kanton, Gemeinden oder öffentlich-rechtlichen Kor-
porationen gehören, öffentliche Straßen und Wege, Eisen-
bahnen ec. sollen in den Jnstruktionsgebieten I und II
durch behauene Steine vermarkt werden.

v. Kostentragung.
Art. 21. Die Kosten der Aufsicht über die Ver-

markung bei Grundbuchvermessungen trägt der Kanton.
Art. 22. Die Entschädigung der Mitglieder der

Markkommission, einschließlich des Revierförsters, über-
nimmt die Polizeikasse der Gemeinde. Im übrigen ist
es in das Ermessen der politischen Gemeinden gelegt,
zu bestimmen, ob und welche Beiträge an die gesamten
Vermarkungskosten geleistet werden sollen.

Art. 23. Die Vermarkungskosten, umfassend die

Auslagen für die Verpflockung und Vermarkung der
Grenzpunkte, sind, abzüglich allfälliger Beiträge von Ge-
winden und Korporationen, von den beteiligten Grund-
beschern zu tragen.

Sofern dem Geometer bei Anlaß der Verpflockung
von Grenzregulierungen und deren Vermarkungen durch
Erstellung von SpezialPlänen und Berechnungen Mehr-
arbeiten erwachsen, find diese von den betreffenden
Grundbesitzern direkt zu vergüten.

Eine Verrechnung derartiger Arbeiten auf allgemeinen
Vermarkungskonto ist unstatthaft.

Art. 24. Die Markkommission führt die Rechnung
über die ergangenen Vermarkungskosten und nimmt deren
Verteilung nach folgenden Grundsätzen vor:
à) Die Kosten der Vermarkung von Staats- und Ge-

meindestraßen sind von den betreffenden Straßen-
eigentümern zu tragen,

b) Die Vermarkungskosten der übrigen Straßen und
Wege werden gemeinsam zu Lasten der Straßen-
eigentümer und der Anstößer verlegt, soweit nicht die

Gemeinde einen Beitrag leistet.
Ein solcher Beitrag von mindestens 50°/» der

Kosten hat überall da einzutreten, wo der Straßen-
boden Eigentum des oder der Anstößer ist.

v) Die Kosten der Verpflockung werden auf sämtliche
Grenzzeichen gleichmäßig verteilt.

P Die Kosten der eigentlichen Vermarkung werden nach

Jnstruktionsgebieten für die einzelnen Versicherungs-
arten (Marksteine, Metallbolzen. Kreuze, Pfähle rc.)
berechnet und auf die Grundbesitzer nach Mäßgabe
der Anzahl der verwendeten Grenzzeichen verteilt.

I-. Schlußbestimmuugen.

Art. 25. Vorstehende Verordnung tritt mit dem
Tage der bundesrätlichen Genehmigung in Kraft.

Art. 26. Die Instruktion über die Waldvermarkung
vom 19. Juli 1907 wird durch diese Verordnung auf-
gehoben.

Es sollen jedoch die Waldvermarkungen, die den
Vorschriften jener Instruktion entsprechend durchgeführt
worden sind, bei der neuen grundbuchlichen Vermarkung
soweit als möglich berücksichtigt werden.

Zur Lehrlingsfrcrge.
In der „Schweizer. Pädagogischen Zeitschrift" 1914.

Heft I hat Herr Professor H. Bendel-Rauschenbach in
Schaffhausen eingehende Ausführungen in einer interest
santen und bemerkenswerten Abhandlung über „die be-
rufliche Ausbildung von Industriearbeitern in
den Vereinigten Staaten Nordamerikas durch
Habrikschulen und das Aorxsratisnssystem" ge-
bracht, welche wir im Interesse unserer schweizerischen
Lehrlingssrage wiedergeben wollen. Herr Prof. Bendel
führt aus:

„Ein ernster Ergründer nordamerikunischer Kultur,
der Deutsche Hugo Münsterberg, Professor an der Har-
vard-Universilät in Cambridge bei Boston, führte in
seinem 1912 in vierter Auflage erschienenen Werk: „Die
Amerikaner", den Versuch durch, den Ausbau der staat-
lich-politischen, des wirtschaftlichen, des sozialen und des

geistigen Lebens der Unionsstaaten auf vier Grundtriebe
der amerikanischen Volksseele zurückzuführen, nämlich auf
die Triebe der Selbstbestimmung, der Selbstbetäti-
gung, der Selbstbehauptung und der Selbstver-
vollkommnung. In dem zuletzt genannten Trieb er-
blickt er die Komponente aus den Wirkungen des puri-
tanischen Geistes der Nordstaaten mit Boston als Miltel-
punkt und des Utilitarismus der Mittelstaaten. Jener
rufe der Jugend zu: „Lernt und bildet euch; denn es

gibt nichts wertvolleres im Leben als eine ideale Ent-
wicklung eurer Seele." Dieser sage ihr: „Lernt und
bildet euch; denn nur dann könnt ihr die Befriedigung
erreichen, im Gesamtorganismus nützliche Glieder zu
werden", Beiden aber, den Puritanern und den Utili-
tariern, sei die individualistische Tendenz gemeinsam, und
so sagen sie beide der Jugend: „Betrachtet als Ziel,
euere individuelle Vervollkommnung."

Daß eine erfolgreiche Selbstbetätigung neben der
Energie des Charakters vor allem eine sachliche Schulung
und die bestmögliche Ausbildung voraussetze, gilt dem
Amerikaner heute als selbstverständlich. Mag auch der

H
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510 Sauft*, fdjtoetj. "prtnbh)

Kampf fortbeftehen jroif^en ber ©cl)ule im ®tenft einer
allgemeinen unb glethmäfjigen öilbung unb ber <Srf)ule,
bte fo früh als möglich als ©pejialtjterang im ®tenft
fpäterer ffahbilbung 33orfhub letfien foU, fo fei, fagt
fünfterberg, bie i)od?^altuitg unb £ör6ernng 6er
öffentlichen Schulen baS etne grofje ßtel, bem ber
bemühte 3BiUe ber ganzen Nation mit eifetner ©nergte
Zugeroanbt fet.

I. ©oroeit eS bie ©djule nermag foil bie geifiige
©elbftoerooHEommnung bis pr böc^ften ©hulftufe hin»
auf febem einzelnen Kinb beS SSolfeS ermöglicht merben.
®te 33olf8fhuIe fährt zur Oberfc^ule (High School,
Scondary School), bie Oberfaule jum ©ollege, baS

©oüege zur Unioerfüät.
3fn feinem einheitlichen Aufbau beS Unterrichts»

roefenS erbltdt ber Ulmerifaner einen befonbeten 33orzug.
innerhalb ber einzelnen UnterricljtSftufen macht freilich
foldje ©tnbeltlichfett mehrgeftaltiger SRöglichfeit fßlah
®enn jebe ©tufe bietet ben ©chülern, um ju ben et»

ftrcbten 33ilbung§zielen p gelangen, bie SBahl jroifchen
netfchiebenen 33ilbungSroegen ; er rnufs ftdj fomit nicht
frühzeitig für eine befonbere ©djule entfchetben, bie ihn
möglicherroeife in etne ©acfgaffe führt, ©erartigen Spiel»
räum innerhalb ber einzelnen UnterrihtSftufen gemährt
bte auègcfprochene ®ezentrclifation be§ gefamten Schul»
mefenS in ber Union. ®te ffürforge für btefeS überlädt
bie UnionSreglerung ben ©inzelftaaten unb begnügt fid)
mit bem SBirfen ihres Bureau of Education, b. h einer
3entraIfteEe für Information unb ftatiftifdhen ©rhebungen,
bie ju Berichten über ben jeroeiligen Staub unb bte

ÜBelterentmidilung beS UnterrichtSmefenS ber einzelnen
Staaten oerbidjtet merben. ®ie gefe^licE)e Siegelung ihres
©chulroefenS ift Sache ber ©inzelftaaten. ©inrichtung,
Drganifation mte ^Betrieb ber Schulen überlaffen fie aber
ben einzelnen ©emelnroefen unb ©iftrilten innerhalb ber
oon ber ftaatlichen ©efehgebung gezogenen Sinien unter
SBahrung ftaatlicher Oberaufficht. Sinzig bie Sehretbtl»
bungSanftalten für bte 2!ollSfcf)ule (untere ©tufe Primary-
School, 6. bis infl. 9. 3llterSjähr, obere ©tufe Grammar-
School, 10. bis infl. 13. 31 Itéré fahr) unterftehen birefter
ftaatlicher Seitung unb ffürforge. ©iefeS ©pftem geftaltet
ben etnzelnen ©emetnben, itjre ©chulen ben Örtlichen
33erhällniffen, Sebürfniffen unb 2Röglich fei ten enge an»
Zupaffen, ©omohl innerhalb etn unb beéfelben ©taateS
mte oon ©taat z" ©taat ergibt fiel) hieraus eine ffütte
oon 33ariationen in ben ©chulorganiSmen. Ste mögen
etne Überftcht allerbtngS etfdjroeren; ben einzelnen ®e=

metnroefen unb Staaten fönnen ftc aber je nach bem
heufchenben Kulturzuftanb unb ben roirtfchaftlichen 33er»

hältniffen befonbers bienlidh fein, jfaft überall ift ber
33efu<h ber Solfsfchule obligatorifch unb unentgeltlich.
®ie ®auer biefeS Obligatoriums fchroanft zmifchen fieben
unb neun fahren. Unb auch btcfe 3lbgrenzung ift feine
abfolute, benn eine gtofj» 3at)l »an ©chülern, bie auf
frühzeitigen ©rmerb angeroiefen finb, fdjetben fchon mit
bem 12. 3ltterS fahre aus. ®aS Qbealfchulfahr zählt 40
SBodhen; oon biefer Storm mirb oielerorts abgemidhen.
®te ©chulmo^e hat nur fünf ©age unb bte tägliche
Unterrichtszeit beträgt metftenS fünf ©tunben. ®ie ein»
gelne UnterridhtSftunbe, ißeriobe, bauert 40 unb 60 SRi
nuten, ©o bleibt ber ©djuljugenb reicïjlid^e 3ctt für
förperlid)e 3luSbilbung unb ©elbftbefchäftigung. $n ber
Oberfaule (High School, 14.—17. 3UterSfahr) bieten
fich ber SJtögltdhfeiten noch mehr für ben Sdjûler, ben
33ilbung8gang feinen gähigfetten unb feinem 33ilbungS=
Ziel tnbioibueE auzupaffen. Unb auf allen Stufen ift
begabten unb fleißigen ©chülern etn rafdjereS S3orroärtS=
fommen ermöglicht baburch, baff bte ©eförberung oon
Klaffe zu klaffe in febem Unterrichtsfach getrennt oor
fidh geht; nid^t feiten fönnen fogar einzelne QahreSftufen
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überfprungen merben. ®ie meiteftgehenbe SDtögtthfeit

Zur ©ifferenzterung beS 33ilbung8gangeS bietet ben @in=

zelnen bie pfioatfcljule. ®tefe§ SRoment befonbers
übt neben anbern Sorteilen eine ftarfe SBerbefraft fflt
fie auS. Unb bie ©täbte unb ©taaten legen ihr min>

beftenS fetn f)inbetniS in ben SBeg.
Sîadh bem ©efagten ift eS felbftoetfiänblicl). ba§ bte

einzelnen Schulen gleicher ©attung oon ©taat jr Staat,
ja ütelfach oon ©tabt zu ©tabt fich nach Ocganifation'
Setrteb unb Behüteten fetneSroegS beefen. ©ie finb 000
hetrfdhenb etn ißrobuft örtlicher SEögttchfetten, unb ftatt
fcharfer UmrifjHnien ftetten ftdj ntelfacf) gleitenbe übet»

gänge ein. ffeöem ©inzelgebilbe, fagt SJlttnfterberg, ift
fo etn unbegrenztes 3Bad)len ermöglicht; bte gertngfte

Slnregung foU metterroirfen ; mo etroaS SebenSfälggeS

entftanöen ift, f II eS groß merben fönnen. SBirffamet
Seftanb unb 3Betterentroicflung eines fo gematteten Unter»

richtSroefenS märe auf bie ®auer faum benfbar ohne bie

ftete fritifche SJlitarbeit ber ganzen Etation, bte, beruhenb

auf ben ©rieben ber ©elbftoerooüfommnung auS bei

©elbftbetätigung, fleh fortmährenb einfe^t für ben roeitern

3luSbau unb bie Serbefferung ber einzelnen ©chutorga»
niSmen.

2BaS im Sorfiehenben über bte Drganifation beS

allgemcinett îttttcvricf?tsu»efcns in bet Union ae=

fagt merben mufte, gilt, unb in mancher Beziehung in

noch grö^erm SJlafce, auch fäc baS gewcphliche unb

inöuftrietle 13iI6uitgstoefen unterer unb mittlerer

©tufe. ®anf bem tn ben ©täbten balb allermär.S in

bie programme ber SolfS» unb ber Oberfchute aufge»

nommenen ^anbfertigfeitSunterricht unb ber mieffrmen
Pflege beS 3cid)enunterridhteS oon bet erften Solfsfhuh

"Haffe an rourzelt baS berufliche UnterrichtSmefen bereits

fräflig in ber allgemeinen ©chute, früher glaubte man,

mit bem |ianbfertigfeitSunterri<ht bte geroerbtiche unb

inbuftrielle 3luSbtlbung beS fünftigen fjanbroerferS birelt

förbetn zu fönnen. |>eute erblicft man auch in ber Union

in btefem Unterricht mehr ein miUEommeneS SRittel zur

©rrelctjung allgemeiner ©rztehungSzmecfe. ®aneben fpielt

er tn einer SRethe oon geroei blichen Stuten unterfter

©tufe nodh bie ihm urfptünglich zugebaute IRotle, unb

zroar in Serblnbung mit allgemeinen unb berufäfunb»

liehen Unterrichtsfächern, bie ©dpler für baS berufliche

Beben unmittelbar oorzubereiten.
2HS funbiger Führer burch baS auf ben erften ©tief

recht buntgeftaltige acurevOIicl?c uttb inbuftrielle
SilbungSroefen ber 33ereinigten Staaten bient ber bt)^
1911 erfchtenene, auf ben Srbebungen in ben fahren
1909 unb 1910 fufeenbe 25. offizieHe Jahresbericht
6es ïhinbesbepartemenis für ^attbel unb Hr«

boitsncrljältniffe, erftattet nom Commissioner
of Labor, Wasnington 1910. ®odh fei ßleid» bü=

gefügt, ba^ er nur bie geroerblichen unb tnbufirieQen

Schulen unb Kurfe teclntifeljer IRichtung, nicht ober

auch bte Jnnftcjemerblic^cn einfchltefjt. 3luf ben cor»

legten 33ericht 00m 3uhr 1902 ftü^te fidh fû* ^
hanblung biefeS Unterrichtsgebietes baS 1907 erfchtenene

SBerf oon ißrof. Seobner, 35ßten: „Die (Srunbjüge Ses

Unterrichts» un6 ©rzicljunastoefens in 6en Per»

einigten Staaten non ÎTorbamerifa".
SBenn biefe ®arfieüung auch burch bie feither et"'

getretene roefentliclje 3IuSgeftaltung beS gewerblichen Unter»

richtSroefenS überholt mürbe, fo bietet fie boh imrrier

noch manche roiMommene Slnfhlüffe, bte baburdj bei""'

bem 3Bert haben, bafj ber 33erfaffer etne Slnjahl """
©hüten oerfhtebener ©taaten befucht hatte.

lîernfsfct.uilen für angehenbe |>anbmerfer unb fut

bte meibliheu 3lrbeiten, rote Etähen unb Kteibermahe"

ufm., taffen fih oor 1870 nur bret in ben Staaten

Dhio (feit 1828), ^ennftjloania (fett 1849) unb 35ttginw
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Kampf fortbestehen zwischen der Schule im Dienst einer
allgemeinen und gleichmäßigen Bildung und der Schule,
die so früh als möglich als Spezialisierung im Dienst
späterer Fachbildung Vorschub leisten soll, so sei. sagt
Münsterberg, die Hochhaltung und Förderung der
öffentlichen Schulen das ewe große Ziel, dem der
bewußte Wille der ganzen Nation mit eiserner Energie
zugewandt sei.

I. Soweit es die Schule vermag soll die geistige
Selbstoervollkommnung bis zur höchsten Schulstufe hin-
auf jedem einzelnen Kind des Volkes ermöglicht werden.
Die Volksschule führt zur Oberschule (UM 80K00I,

Làool), die Oberschule zum College, das
College zur Universität.

In seinem einheitlichen Aufbau des Unterrichts-
wesens erblickt der Amerikaner einen besonderen Vorzug.
Innerhalb der einzelnen Unterrichtsstufen macht freilich
solche Einheitlichkeit mehrgestaltiger Möglichkeit Platz
Denn jede Stufe bietet den Schülern, um zu den er-
strebten Bildungszielen zu gelangen, die Wahl zwischen
verschiedenen Bildungswegen; er muß sich somit nicht
frühzeitig für eine besondere Schule entscheiden, die ihn
möglicherweise in eine Sackgasse führt. Derartigen Spiel-
räum innerhalb der einzelnen Unterrichtsstufen gewährt
die ausgesprochene Dezentralisation des gesamten Schul-
wesens in der Union. Die Fürsorge für dieses überläßt
die Unionsregierung den Einzelstaaten und begnügt sich

mit dem Wirken ihres öui-euu ot Läueation, d. h einer
Zentralstelle für Information und statistischen Erhebungen,
die zu Berichten über den jeweiligen Stand und die

Weiterentwicklung des Unterrichtswesens der einzelnen
Staaten verdichtet werden. Die gesetzliche Regelung ihres
Schulwesens ist Sache der Einzelftaaten. Einrichtung,
Organisation wie Betrieb der Schulen überlassen sie aber
den einzelnen Gemeinwesen und Distrikten innerhalb der
von der staatlichen Gesetzgebung gezogenen Linien unter
Wahrung staatlicher Oberaufsicht. Einzig die Lehrerbil-
dungsanstalten für die Volksschule (untere Stufe
8etwol, 6. bis inkl. 9. Altersjahr, obere Stufe drammgr-
Làol, 10. bis inkl. 13. Altersjahr) unterstehen direkter
staatlicher Leitung und Fürsorge. Dieses System gestattet
den einzelnen Gemeinden, ihre Schulen den örtlichen
Verhältnissen, Bedürfnissen und Möglichkeiten enge an-
zupassen. Sowohl innerhalb ein und desselben Staates
wie von Staat zu Staat ergibt sich hieraus eine Fülle
von Variationen in den Schulorganismen. Sie mögen
eine Übersicht allerdings erschweren; den einzelnen Ge-
meinwesen und Staaten können sie aber je nach dem
herrschenden Kulturzustand und den wirtschaftlichen Ver-
Hältnissen besonders dienlich sein. Fast überall ist der
Besuch der Volksschule obligatorisch und unentgeltlich.
Die Dauer dieses Obligatoriums schwankt zwischen sieben
und neun Jahren. Und auch diese Abgrenzung ist keine
absolute, denn eine groß? Zahl von Schülern, die auf
frühzeitigen Erwerb angewiesen sind, scheiden schon mit
dem 12. Altersjahre aus. Das Jdealschuljahr zählt 40
Wochen; von dieser Norm wird vielerorts abgewichen.
Die Schulwoche hat nur fünf Tage und die tägliche
Unterrichtszeit beträgt meistens fünf Stunden. Die ein-
zelne Unterrichtsstunde. Periode, dauert 40 und 60 Mi
nuten. So bleibt der Schuljugend reichliche Zeit für
körperliche Ausbildung und Sclbstbeschäftigung. In der
Oberschule (UM Lokool, 14.-17. Altersjahr) bieten
sich der Möglichkeiten noch mehr für den Schüler, den
Bildungsgang seinen Fähigketten und seinem Bildungs-
ziel individuell anzupassen. Und auf allen Stufen ist
begabten und fleißigen Schülern ein rascheres Vorwärts-
kommen ermöglicht dadurch, daß die Beförderung von
Klasse zu Klasse in jedem Unterrichtsfach getrennt vor
sich geht; nicht selten können sogar einzelne Jahresstufen

übersprungen werden. Die weitestgehende Möglichkeit
zur Differenzierung des Bildungsganges bietet den An-
zelnen die j?rivatschule. Dieses Moment besonders
übt neben andern Vorteilen eine starke Werbekrast sà
sie aus. Und die Städte und Staaten legen ihr min-
bestens kein Hindernis in den Weg.

Nach dem Gesagten ist es selbstverständlich, daß die

einzelnen Schulen gleicher Gattung von Staat zi Staat
ja vielfach von Stadt zu Stadt sich nach Organisation'
Betrieb und Lehrzielen keineswegs decken. Sie sind vor-
herrschend ein Produkt örtlicher Möglichketten, und statt

scharfer Umrißlinien stellen sich vielfach gleitende über-

gänge ein. Jedem Einzelgebilde, sagt Münfterberg. ist

so ein unbegrenztes Wachsen ermöglicht; die geringste

Anregung soll wetterwirken; wo etwas Lebensfähiges
entstanden ist, s ll es groß werden können. Wirksamer
Bestand und Wetterentwicklung eines so gestalteten Unter-

richtswesens wäre auf die Dauer kaum denkbar ohne die

stete kritische Mitarbeit der ganzen Nation, die, beruhend

auf den Trieben der Selbstvervollkommnung aus der

Selbstbetätigung, sich fortwährend einsetzt für den weitern

Ausbau und die Verbesserung der einzelnen Schulorga-
nismen.

Was im Vorstehenden über die Organisation des

allgemeinen Unterrichtswesens in der Union ge-

sagt werden mußte, gilt, und in mancher Beziehung in

noch größerm Maße, auch für das gewerbliche und

industrielle Bildungswesen unterer und mittlerer

Stufe. Dank dem in den Städten bald allerwär.s in

die Programme der Volks- und der Oberschule aufge-

nommenen Handfertigkeitsunterricht und der wirksamen

Pflege des Zeichenunterrichtes von der ersten Volksschul-

klaffe an wurzelt das berufliche Unterrichtswesen bereits

kräftig in der allgemeinen Schule. Früher glaubte man,

mit dem Handfertigkeitsunterricht die gewerbliche und

industrielle Ausbildung des künstigen Handwerkers direkt

fördern zu können. Heute erblickt man auch in der Union

in diesem Unterricht mehr ein willkommenes Mittel zur

Erreichung allgemeiner Erziehungszwecke. Daneben spielt

er in einer Reihe von gewerblichen Schulen unterster

Stufe noch die ihm ursprünglich zugedachte Rolle, und

zwar in Verbindung mit allgemeinen und berufànd-
lichen Unterrichtsfächern, die Schüler für das berufliche

Leben unmittelbar vorzubereiten.
Als kundiger Führer durch das auf den ersten Blick

recht buntgestaltige gewerbliche und industrielle
Büdungswesen der Vereinigten Staaten dient der letzte,

1911 erschienene, auf den Erhebungen in den Jahren
1909 und 1910 fußende 25. offizielle Jahresbericht
des Bundesdeziartements für Handel und Ar-

beitsverhältnisse, erstattet vom Oommissioner
ok l^abor, ^VasninAtvu 1910. Doch sei gleich bei-

gefügt, daß er nur die gewerblichen und industriellen

Schulen und Kurse technischer Richtung, nicht aber

auch die kunstgewerblichen einschließt. Auf den vor-

letzten Bericht vom Jahr 1902 stützte sich für die Be-

Handlung dieses Unterrichtsgebietes das 1907 erschienene

Werk von Prof. Leobner, Wien: „Die Grundziige des

Unterrichts- und Erziehungswesens in den vor-

einigten Staaten von Nordamerika".
Wenn diese Darstellung auch durch die seither ein-

getretene wesentliche Ausgestaltung des gewerblichen Unter-

richtswesens überholt wurde, so bietet sie doch immer

noch manche willkommene Anschlüsse, die dadurch besor-

dern Wert haben, daß der Verfasser eine Anzahl von

Schulen verschiedener Staaten besucht hatte.
Berufsschulen für angehende Handwerker und sur

die weiblichen Arbeiten, wie Nähen und Kieidermache

usw., lassen sich vor 1870 nur drei in den Staaten

Ohio (seit 1828), Pennsylvania (seit 1849) und Virgin'--
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(feit 1868), bie beiben lectern füt bieget beibet @efcf)Iecl)ter

beftimmt nadjroeifen. ©rft fpärtid), nachher fdjon hau»

tor, entfielen felbfiänbige ©ewerbefChulen unb gern er 6=

[ic^e Abteilungen an Schulen unb Anftalten für aHge=

meine unb für bösere techntfCEje SBtlbung tn ben folgenben
brei gahrsehnten. gn biefem gettraum fe^te bte unge=
beute ©ntwicïtung ber 33erîehrSanftalten unb in beren
©efolge ber tnbuftrtetlen Unternehmungen ein. (Sie flutete
über bte norböftlichen Staaten hinaus tn bte Mittelftaaten
unb oon hier nach bem Söeften unb nach bem ©üben.
$a§ ftegrelche Unternehmertum fCf)altete nunmehr immer
allgemeiner baS alte |>anbroetf unb mit btefem and) bte

frühere Metfterlehre auS. $roh ber ßumanberung aus
guropa erwuchs in ber gotge ben neuen gnbufirten ein

emppnblicher Langel an gefcl)ulten, namentlich für 33e»

lleibung oerantroortlicher ^Soften befähigten ArbeitSfräften.
®iefer Mangel unb bie baburä) hervorgerufenen hohen
Arbeitslöhne riefen einer raffinierten 3SerooUfommnung
ber 9JiafcE)itien unb bis ins ©inseifte retdjenb auch ber
AcbeitSmethoben. ®ieS ermöglichte in immer größerem
SBlafe bie ißetmenbung ungelernter Arbeiter. Sie inteüi=

genteren unb ftrebfamen ©lemente unter btefen brängen
hon felbft junehmenber Mangel an ©elbftbefriebigung,
infolge ber ©tementarifierung unb ©tnfettigleit ihrer
Arbeit, unb bie AnSficht auf befferen Sohn ju bem
2BunfCE) nadh etner bpfferen beruflichen AuSbitöung Uno
für bte im gabre 1870 tns freie töürgern cljt ber Unton
aufgenommenen Sleaer rote auch für bie gnbtaner füllte
fut) in oermehrtem Maße baS 33er>üifcti§ nach befonbeter
Anleitung ju gewerblicher unb inbuftrteüer Arbeit etn,
ba älbnetgung gegen bie Stoffe fte ftetsfort oon ben Ar»
beitSplätjen ber feigen fern hält.

SU btefen Inforberungen »ermochte ber bereits oor»
hanbene gewerbliche ©CEjulapparat roeber mit ber gahl
ber Schulen unb Surfe, noch burch feine Drganifation
unb UnterrichtSprogramme ein ©emlge p leiften. ©o
roud)S bie grage bes Ausbaues einer jroectöienlichen ge»

roerbltdhen unb InbuftcteEen ©rjtehung plötjlicf) p einer
ber roidE)tigften Sages fragen heran. SBeld) alljeitige Auf=
merlfamfett ihrer ptrcffenben Söfung fich juroanbte, mag
barauS erfehen werben, baß fich "i^t weniger benn 17
gtofie, jum Seil über bie ganse Union ausgebreitete
SBerbänbe im letjten gahrselpt mit ihr befaßt haben, tn
oorberfier Stnie ber nationale Derbanb 6eu 3«*
buftrietlen unb ber Timeritanifclje (ßetoerEfcrafts»
bunö, fobann bie nationale (ßefettfebaft 3m: ^örbe«
rung 6er gei»erl)licl)«in6uftrielten (Erjieljuttg unb
bie nationale Ciga für gctwerblicl? s inbuftrielle
Ziehung. gn ben jährlichen 33erhanblungen biefer
Setbänbe gelangen nicht nur bte gntereffen ber 3lrbeit=
geber unb ber organifierten Arbeiter pm äBort, fonbetn
auch bie Ülnfrfjauungen oon Männern ber Schule unb
ber AMffenfdjaft, oon 33oltSwirtfChaftern, ©ojialpolttifern
unb Philanthropen. Sie ^Berichte über biefe 33erhanb=
langen, namentlich aber auch bte SommiffionSberichte
beleuchten aHfettig bie oerfcljtebenen Auffaffungen, mit
benen eine befrtebigenbe Söfung ber 33ilbungSfrage auf
bem Soben ber Union rechnen muß. ©rroälpt fet noch,
bc§ bte oorgenannte Nationale Siga fpcjiell bas gtel
"erfolgt, oom Kongreß tn SSBafhington etn ©efetj p er»
mtrîen, bas ben 33eftrebungen unb Maßnahmen ber
ISinjelftaaten pr görberung ber 53erufSbilbung bie Mit=
wiriung ber SnnbeSregierung fiebern foil.

beruhten bte bisherigen ©tnrichtungen unb 33eran»

Haltungen pr görberung gewerblicher ©rgtetjung ganj
"arnehmlich auf Stiftungen opferfreubiger, für baS ®e=

wetmoohl bebachter 33ürger unb auf gemeinnützigen
auternehmungen etwa tntereffterter Sreife, fo brang, etn
Hefultat ber fiarfen Bewegung, im legten gahrs?hni
immer beftimmter bie Meinung butCE), baß ben Staaten

unb ©emeinroefen felbft, in benen InbufirteUe Sätigleit
hetrfche, bie gürforge für bie gewerblidh»inbuftrtelle @r»

jiehung pfallen müffe, jumal bie 5ffentHcf)fett burch
©rridhtung unb Unterhalt entfprechenber UnterridhtSan»
ftalten fdhon längft bte 33ilbungSbebürfniffe beS ÇanbelS»
fianbeS unb ber gelehrten SerufSarten berütfftchtige. Siefe
äuffaffung beftimmte oom gahre 1902 ab bie Staaten
Sonnccticut, MaffachufeltS, Marplanb, iflero gerfep,
Maine, Michigan unb 3BiSconfin, Spesialfommiffionen
SU ernennen, bie auf ©runb eingehender Unterfuchungen
ber örtlichen Sebürfniffe wie beftehenber tn» unb auS»

länbifcher ©inrichtungen bte grage ber fiaatlichen görbe»
rung ber geroerbliCh4nbuftrieUen ©rsiehung prüfen unb
beftimmte Einträge formulieren foüten. So gelangten
bte Staaten ©onnecticut, MaffaChuffetS, 9lew gerfep unb
3ßi§conftn ju (Scfetfcn, welche bie ©tnriChtung unb ben
^Betrieb gewerblicher Schulen entweber bem Staat felbft
überbinben ober, wo bie ©tnriChtung ben ©täbten über»

laffen wirb, bafür StaatSbeiträge in 3luSfid)t ju fMen,
unter SBahrung ftaatlicher Dberaufficht. 3luä) tn ben
übrigen brei Staaten Marplanb, Matne unb Michigan
gelangten bie ^ommiffionen su Berichten unb 33orfChlägen,
welche bie geroerbltChe ©rsiehung förbern foK. SBie weit
fie aber gefet^lch® ©eftalt annahmen, entsieht fed) meiner
Kenntnis, ba bie ©chebungen beS offiziellen Berichtes mit
Oem gaht 19c.0 abfChttfßen. 33emei!i muß noch merben,
baß auch bie Staaten ïlero 3)orî, Ohio, Oregon unb
ftanfaS ihre Sieünng s«m gewerblichen Unterrichtswefen
gefch'ich mehr ober weniger eingehenb geregelt hoben,

gn Staaten, wo bieS bisher nicht gefChah, gtagen etn»

Seine ©täbte tn ber ©tnriChtung oon UnterrichtSgetegen»
leiten für gewerbliche Sehrltnge unb Arbeiter oon fich
auS oor. So läßt fiCh benn an ^anb beS SSerichteS
beS Bureau of Labor Innerhalb beS legten gahrj«hnt§
ein guwacijS oon beiläufig 160 neuen geroetbliCh'tnbuftti»
eilen SilbungSanftalten technifCher Mctitung feftfietlen.
Samit ftteg bie ©efamtsahl biefer ©Chulen tn ber Union
bis ©nbe i910 auf jirfa 200 an. Sticht gerechnet ftnb
hiebei bie Infialten für höhere technische 3luSbilbung,
bte ïunftgeroerblichen ©Chulen unb alle jene gewerblichen
33ilbungSgelegenf)eiten, welche oon ©tujelnen beS etgenen
finansieHen ©rfolgeS halber oeranftaltet werben. @S

ßnb ^acljfut'fe für UhrenmaCher, gnroetiere, ©raoeure,
©leltrifer, für Kielbermadjer, ^utgarnierer, für Satbiere,
©oiffeure, für Photographen unb graphite 33erfahren,
für Mechaniïer unb Mafchiniften ufro.

©rwähnt muß noch merben bie auf bte metften Staaten
fich auSbehnenbe Sätigfeit ber Tlorrefçottbcn.sfchul»
Unternehmungen. $et SeriCht nennt für baS gahr 1910
beren fteben, bie außer allgemein bilbenbem unb höherem
teChnifchen Unterricht auch tn geweiblicher unb tnbuftetetier
Stichtun g theoretifChe unb felbft seiÇhnerifche Unterroetfung
bieten. Sie oerfügen über forgfältig ausgebaute Drgani»
fationen unb Sehrmethoben unb letften sahlretChen jungen
unb ältern gnbuftriearbeitern, bie örtlicher goribilöungS»
gelegenheit entbehren müffen, wiUfommene ®tenfte. Kaum
minber toirffam ift bte UnterriChtst&igfeit beS über 37
Staaten oerbreiteten sBunbeS cijviftltchct; ^üngltttßs»
weoeirte.

gm gahr 1910 boten beiläufig 180 33eretne Unter»

ridjtSgelegenhett tn naturroiffenfchafilih mathematifcher,
höherer technifCher unb gewerblidh'-inbuftrtetler Stictjtung,
unb sroar tn größerer ober geringerer SluSbehnung. ©ab»

liCh fei noch etner befonbern Drganifation aebacht, bte

eS fich îur Slufgabe macht, Slnleitung sur SBipl eines
pafjenben unb lo|nenben 33erufeS su geben, ber Vocational
Guidance, ©te fleht im engften gufammenhang mit
bem Söetf ber gew erblich »inbuftrtellen ©rsiehung, ift
neueften SatnmS unb erfreut fich atlgemnnen gntereffeS.
®iefe Peßrebungen, bie in 33ofton, Slew 2)orf, ©hicago,
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lseit 1863), die beiden letztern für Neger beider Geschlechter
bestimmt nachweisen. Erst spärlich, nachher schon häu-
ftger, entstehen selbständige Gewerbeschulen und gewerb-
liehe Abteilungen an Schulen und Anstalten für allge-
nieine und für höhere technische Bildung in den folgenden
drei Jahrzehnten. In diesem Zettraum setzte die unge-
heure Entwicklung der Verkehrsanstalten und in deren
Gefolge der industriellen Unternehmungen ein. Sie flutete
über die nordöstlichen Staaten hinaus in die Mittelstaaten
und von hier nach dem Westen und nach dem Süden.
Das siegreiche Unternehmertum schaltete nunmehr immer
allgemeiner das alte Handwerk und mit diesem auch die

frühere Meisterlehre aus. Trotz der Zuwanderung aus
Europa erwuchs in der Folge den neuen Industrien ein

empfindlicher Mangel an geschulten, namentlich für Be-
kleidung verantwortlicher Posten befähigten Arbeitskräften.
Dieser Mangel und die dadurch hervorgerufenen hohen
Arbeitslöhne riefen einer raffinierten Vervollkommnung
der Maschinen und bis ins Einzelste reichend auch der
Acbeitsmelhoden. Dies ermöglichte in immer größerem
Maße die Verwendung ungelernter Arbeiter. Die intelli-
genteren und strebsamen Elemente unter diesen drängen
von selbst zunehmender Mangel an Selbstbefriedigung,
infolge der Elementarisierung und Einseitigkeit ihrer
Arbeit, und die Aussicht auf besseren Lohn zu dem
Wunsch nach einer besseren beruflichen Ausbildung Uno
für die im Jabre 1870 ins freie Bürgerrecht der Unton
aufgenommenen Neaer wie auch für die Indianer stellte
sich in vermehrtem Maße das Bedüifnis nach besonderer
Anleitung zu gewerblicher und industrieller Arbeit ein,
da Abneigung gegen die Raffe sie stetsfort von den Ar-
beitsplätzen der Weißen fern hält.

All diesen Anforderungen vermochte der bereits vor-
handene gewerbliche Schulapparat weder mit der Zahl
der Schulen und Kurse, noch durch seine Organisation
und Unterrichtsprogramms à Genüge zu leisten. So
wuchs die Frage des Ausbaues einer zweckdienlichen ge-
«erblichen und industriellen Erziehung plötzlich zu einer
der wichtigsten Tagessragen heran. Welch allseitige Auf-
merksamkett ihrer zutreffenden Lösung sich zuwandte, mag
daraus ersehen werden, daß sich nicht weniger denn 17
große, zum Teil über die ganze Union ausgebreitete
Verbände im letzten Jahrzehnt mit ihr befaßt haben, in
vorderster Linie der Nationale Verband der In-
bustriellen und der Amerikanische Gerverkschafts-
bund, sodann die Nationale Gesellschaft zur Horde-
rung der gewerblich-industriellen Erziehung und
die Nationale Liga für gewerblich-industrielle
Erziehung. In den jährlichen Verhandlungen dieser
Verbände gelangen nicht nur die Interessen der Arbeit-
geber und der organisierten Arbeiter zum Wort, sondern
auch die Anschauungen von Männern der Schule und
der Wissenschaft, von Voltswirtschastern, Sozialpolitikern
und Philanthropen. Die Berichte über diese VerHand-
Zungen, namentlich aber auch die Kommissionsberichte
beleuchten allseitig die verschiedenen Auffassungen, mit
denen eine befriedigende Lösung der Bildungsfrage auf
dem Boden der Union rechnen muß. Erwähnt sei noch,
daß die vorgenannte Nationale Liga speziell das Ziel
verfolgt, vom Kongreß in Washington ein Gesetz zu er-
wirken, das den Bestrebungen und Maßnahmen der
Einzelftaaten zur Förderung der Berufsbildung die Mit-
Wirkung der Bundesregierung sichern soll.

Beruhten die bisherigen Einrichtungen und Veran-
staltungen zur Förderung gewerblicher Erziehung ganz
vornehmlich auf Stiftungen opferfreudiger, für das Ge-
weinwohl bedachter Bürger und auf gemeinnützigen
Unternehmungen etwa interessierter Kreise, so drang, ein
Resultat der starken Bewegung, im letzten Jahrzehnt
»nmer bestimmter die Meinung durch, daß den Staaten

und Gemeinwesen selbst, in denen industrielle Tätigkeit
herrsche, die Fürsorge für die gewerblich-industrielle Er-
ziehung zufallen müsse, zumal die Öffentlichkeit durch
Errichtung und Unterhalt entsprechender Unterrichtsan-
stalten schon längst die Bildungsbedürfnisse des Handels-
standes und der gelehrten Berufsarten berücksichtige. Diese
Auffassung bestimmte vom Jahre 1302 ab die Staaten
Connecticut, Massachusetts, Maryland, New Jersey,
Maine, Michigan und Wisconsin, Spezialkommiffionen
zu ernennen, die auf Grund eingehender Untersuchungen
der örtlichen Bedürfnisse wie bestehender in- und aus-
ländischer Einrichtungen die Frage der staatlichen Förde-
rung der gewerblich-industriellen Erziehung prüfen und
bestimmte Anträge formulieren sollten. So gelangten
die Staaten Connecticut, Massachussets, New Jersey und
Wisconsin zu Gesetzen, welche die Einrichtung und den
Betrieb gewerblicher Schulen entweder dem Staat selbst
überbtnden oder, wo die Einrichtung den Städten über-
lassen wird, dafür Staatsbeiträge in Aussicht zu stellen,
unter Wahrung staatlicher Oberaussicht. Auch in den
übrigen drei Staaten Maryland, Maine und Michigan
gelangten die Kommissionen zu Berichten und Vorschlägen,
welche die gewerbliche Erziehung fördern soll. Wie weit
sie aber gesetzliche Gestalt annahmen, entzieht sich meiner
Kenntnis, da die Erhebungen des offiziellen Berichtes mit
Nem Jahr 13rO abschließen. Bemerk: muß noch werden,
daß auch die Staaten New Aork, Ohio, Oregon und
Kansas ihre Stellung zum gewerblichen Unterrichtswesen
gesetzlich mehr oder weniger eingehend geregelt haben.

In Staaten, wo dies bisher nicht geschah, gingen ein-
zelne Städte in der Einrichtung von Unterrichtsgelegen-
heilen für gewerbliche Lehrlinge und Arbeiter von sich

aus vor. So läßt sich denn an Hand des Berichtes
des Uursau ok Uubor innerhalb des letzten Jahrzehnts
ein Zuwachs von beiläufig 160 neuen gewerblich-industri-
ellen Bildungsanftalten technischer Richtung feststellen.
Damit stieg die Gesamtzahl dieser Schulen in der Union
bis Ende 1910 auf zirka 200 an. Nicht gerechnet sind
hiebei die Anstalten für höhere technische Ausbildung,
die kunstgewerblichen Schulen und alle jene gewerblichen
Bildungsgelegenheiten, welche von Einzelnen des eigenen
finanziellen Erfolges halber veranstaltet werden. Es
sind Hachkurse für Uhrenmacher, Juweliere, Graveure,
Elektriker, für Kleidermacher, Hutgarnierer, für Barbiere,
Coiffeurs, für Photographen und graphische Verfahren,
für Mechaniker und Maschinisten usw.

Erwähnt muß noch werden die auf die meisten Staaten
sich ausdehnende Tätigkeit der AorresPvndenzschul-
Unternehmungen. Der Bericht nennt für das Jahr 1910
deren sieben, die außer allgemein bildendem und höherem
technischen Unterricht auch in gewerblicher und industrieller
Richtung theoretische und selbst zeichnerische Unterweisung
bieten. Sie verfügen über sorgfältig ausgedachte Organi-
sationen und Lehrmethoden und leisten zahlreichen jungen
und ältern Industriearbeitern, die örtlicher Forlbildungs-
gelegenheit entbehren müssen, willkommene Dienste. Kaum
minder wirksam ist die Unterrichtstängkeit des über 37
Staaten verbreiteten Bundes christlicher Jünglings-
vereine.

Im Jahr 1910 boten beiläufig 180 Vereine Unter-
richtsgelegenheit in naturwissenschaftlich-mathematischer,
höherer technischer und gewerblich-industrieller Richtung,
und zwar in größerer oder geringerer Ausdehnung. End-
lich sei noch einer besondern Organisation gedacht, die

es sich zur Aufgabe macht, Anleitung zur Wrhl eines

passenden und lohnenden Berufes zu geben, der Voeatàgl
Euiàitee. Sie steht im engsten Zusammenhang mit
dem Werk der gewerblich-industriellen Erziehung, ift
neuesten Datums und erfreut sich allgemeinen Interesses
Diese Bestrebungen, die in Boston, New Uork, Chicago,
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©leoelanb, fßbilabelpbia, fßittiburg, ©t. Souii uttb in
olelen anbern ©täbten fefte ©eftalt erhalten gaben, oer»
folgen afle, toenn aucg in oerfcgiebener SBetfe, bai 3lel,
but dg Anleitung pr paffenben Serufiroagt unb burcg
SBeglettung p grunbltdger Serufibilbung bte jungen Seule
beiberiet ©«fdgledbti cor 3eU= unb Sebenifraft=Serluft p
beroagren. 3u biefem Sebuf fudgt man 9Jtetgoben p ent»
roicfeln unb Material p bieten, bie ben öffentlidjen ©cgulen
ermöglichen foflen, bte auitretenben ©coûter für bie non
ibnen etnpfdglagenbe berufliebe ^öefc£)äftigung richtig p be»

raten unb biebei olle perfönlicgen, rotrtfc^aftlid&en, erjieger»
i dgen unb anbern bienltdgen gaftoren tn 3Xnfc^Xag p brin»
gen, um eine möglidgft ooßftänbige Orientierung unb p=
treffenben ißat bieten p fönnen. (gortfetpng folgt.)

Oer$<biedene$.
Schaffung non SlrbettSgelegenbeit für fiai Sau»

geroerbe. fRameni ber ©eftion 3üritb bei ©dgroeij.
S aumeift er oer ban bei für bie SReifter oer bänb e

beiSaugeroerbei mirb oom fßräfibenten, £errn ©ugao
Kcucf unb bem SIftuar, Çerrn @. ©genfer folgenber
Aufruf oeröffentttdbt :

„®er Sluibrucb bei ©uropäifdgen Kriegei batte in ber
©dgroeij eine ißanif pr golge, bie bai ioirtfc^aftlicEje
Sc ben jerrüttete. 9îur langfam beginnt ei mteber p
erftarfen unb nur jögernb treten bie roirtfcbafllicben Kräfte
bei Sanbei mteber beroor. @i ift iß fliegt aßer, Sflicgt
ber Segörben, ber Organifationen unb Korporationen,
aber audb Sflicgt ber einzelnen ©lieber bei febtoeijerifegen
2Birtfcbafiiförperi, baran p arbeiten, bag bie oorgan»
betten Kräfte mebr unb mebr mteber elngefetg merben,
um bai roirtfcbaftlicbe Seben unferei Sanbei erftarfen
p laffen.

3fn befonberem SRage leibet bai Saugemerbe unter
ber noeb immer anbauernben Krifti. SJiit mefentlicben
finan^ießen Opfern baben bie Unternehmer bei Sau»
geroet bei ibre Setriebe aufregt erhalten, um bie cor
bem Sluibrucge ber Krteqipanif begonnenen Sltbeiten
roeiterpfübren unb p ooßenben. ®ie meitere Sefdbäfii«
gung ber Slrbetter mirb aber mehr unb mehr tn grage
gefteflt, menn ei nid^t gelingt, neue Sauarbeiten pr 2tui»
fübrung p erhalten. ®ai Saugemerbe ftegt bem fom»
menben SBlnter unb bem näcbften grübjagr mit großen
©orgen entgegen. ©ine augerorbentltcg gtoge 2Irbeiti»
lofigfett in ben oerfdglebenen Serufijroeigen bei Sau»
geroet bei mug eintreten, menn bie immer nod) geübte
3urüdbaltung in ber ©rteilung oon Sauaufträgen meiter»
bin anbauert.

9Bir haben bie flberjeitgung, bag ftd) trog ben fdgrole»
rigen Qeitläufen tn 3üricb auireiebenbe 3lrbeitigelegen=
bett für ben ja mefentlicE) rebujterten 2libelterbeftanb bei
Saugemet bei fegaffen liege, menn bie Kräfte aßer mit»
mitten mürben.

SSobl roiffen mir, bag ei oor aßem bte febmterigen
©elboergältniffe finb, bte pr ©tnfegränfung ber Sau»
tätigfeit geführt haben. SBir rid^ten beibalb unfern
3lppefl in exfter Slnte an afle btejenigen, bte tn ber Sage
finb, bem SBirtfcgagileben neue 9Rittel ppfübren, bte
fie biiger tn änggltcger ©orge prüdgtelten. 2Bir appel»
Iteren an bte Serroalter bei nationalen Sermögeni, bie
Sanfen, burcg poeefmägige Slnorbnungen bie Sautätig»
feit p förbern. gm befonbern menben mir uni aber
an afle btejenigen, bie Sauarbeiten p oergeben haben.
SEBic appeflieren an ihr fojialei ©mpfinben unb an igre
reirtfdbaftlidbe ©infiegt unb erfueben fte, 9lrbettigelegen=
beit ju fdfjaffen für bai Saugemerbe. Qgr fojialei @m=

pfinben mug ihnen fagen, bag ei «Pfticgt etnei jeben
ift, für Sltbeit p forgen, ber ei irgenbrote oermag. 3b" '
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roirtfcbaftlicbe ©inficht mug anetfennen, bag oor allein
bie Selebung bei 3lrbettimarfte§ pr aflgemetnen fo
ftarfung bei SBirtfcgaftförperi beitragen mirb.

Sor aßem foß für ben fommenben SDBtnter bem S8au=

geroerbe ermöglicht merben, bte anfäffige 2hbeiterfcf|aft
auireiebenb p befegäftigen. ©rfagrungigemäg fönnenSau»
arbeiten im greien regelmägig bii gegen ©nbe ®ejembec,
otelfadb aber auch in ben übrigen 9Btntermonaten bittd)!

geführt merben. gn befonberm 3Jlage eignet fieb bet

©inter für bie Sluifübrung oon Umbauten unb SRepara»

turen im gnnetn ber Käufer. 3lße btefe Arbeiten fönnen

oon ben oerfdjiebenen Serufijroetgen bei Saugemetbei
burdjtoegi aueß im Sßinter auigefübrt merben.

Ohne 3nteifel finb oiele folder Arbeiten prüdgefiellt
roorben. 2Bir bitten, fie jegt anporbnen unb bur<bfüj)ten

p laffen, ba ei gilt, einer fonft p befürdjtenben 3Xrbeit§=

lofennot p mehren. Slrbeit ift beffer, benn 3llmofen!"
33om füböeutfcben Kobtenmarft. ®er SJlarft ftanb

fortgefebt unter bem 3eicf)5tt ber geftigfeit. ®ie ßu=

fuhren finb eher fteiner geroorben ali biiber, roeil bureb

ben iftiebrigroafferftanb unb hiebet bie ©ebiffabrt um

günftig beetnflugt rourbe. ®ie Selabung ber Kähne an

ber ßtubr rourbe burdb SBaggonmangel ftarf oerjögett,
rote auch bie SRetfen an unb für fid) ftarf fid) in bie

Sänge pgen. ®er Slnfturm ber Kunbfdhaft an ben

SRarft bat oon fetner ^eftigfeit faum etmai eingebüßt,

unb bie Unpfriebenbeit tn ber Sebtenung fanb SluSbrucf

in ftänbigen Klagen. ®er 3luifafl tn ber görberung ifi
eben p grog ali bag er fidj am SRarfte nicht empfinb»

lieh bemerfbar machen foßte. ®te arbeitstätige görbe»

rung an ber fftubr gebt über 18—19,000 ®oppefoagen

nidbt btnaui. 2ln ber ©aar fäßt ber görberungirüch
gang fogar noch meßr ©eroicht, fo bag bie grog»

gemerblidben Setriebe, bie fonft bauptfächlicb ©aarfohlen-

oerbrauchten, jc|t mehr fRubrfoblen abnehmen. 3luc| bet

©ebroeijer ßRarft ift jegt nabep ganj abhängig oom

fltubrfoblenmarft, roeil er franjöftfche unb belgißbe Kohlen

prjeit nidbt bejteben fann. ©et ei, bag ber augenblicf»

li^e Sebarf an Çausbranbfoblen grögtenteili gebedt ift,

fei ei, bag ftch ber ©tngug ber milben SBitterung Be>

merfbar macht, furj, bie ®rlnglidbfeit im Ibruf oon

Çauibranbfoblen lieg menigfteni etmai nach- ®ie$et>

braucher feben bie Unmöglichfeit, ihren Sebarf an In«

tbrajitfobien glatt p beefen, aflmäblidb ein unb greifen

p anberen Srennfïoffen, p benen in erfter State ffi«

formbrifetfi gehören. 2Bai an Slntbrajitfoblen oon bet

fRubr beifommt — ei ift biei gegenmärtig bie ein#
Sepgiguefle — finb nur fletne Srucbtetle bei SebatfS,

über bte fd^on oor SBocgen oom Çanbel oerffigt nmrbe.

®te 2lnforberungen tn groben DRufjrfettnüffen beeften

ftch mit ben oorbanbenen Segänben unb ben

meiligen 9lnfünften, fo bag auch biefen ©orten pünft»

liehe Sebienung ber Abnehmer nidbt möglich war-
SRarft für ©aifofi berrfdbten letblich annehmbare

Sergältniffe oor ; febr ftarf roaren anbauernb bie Sejuge

in jerfleinertem ©aifofi, ber bte Sücfen tn ben Seftärtben

oon Sredhfofi Körnung III auipfüflen berufen ig.

Sredbfofi 1 unb II ftnb pm Seil mögt noch

Sorräte oorbanben, trogbem lägt bie Sebienung Bau«

pm ®eil bodE) p roünfcben übtig, pmal ba bie ©ebtoetjet

Abnehmer ihre Sejügeneuerbingi merflieb oergrögerten.

SCßai ben Srifettmarft betrifft, fo gaben ©teinfohle"'
brifetti aui ber Knappbett in oerfdgiebenen wretijt«

goffen fidgtbaren ßlugen gejogen, benn bte Sejüge barm

merben aflgemetn umfaffenber. ©iformbrifettj r
im aflgemetnen jtemlich fnapp geroorben, fo bag bie «» '

negmer buregmeg mit längeren Sieferfriften rechnen mu|P'

9ludh bte Serfenbungen oon SraunfobIe«brt!et
oerjögerten fich etmai mehr, mai neben ber 2fl>nag

ber Sagecoorräte auch ber ©tggonmangel oerfc|uiDe»
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Cleveland, Philadelphia, Pittsburg, St. Louis und in
vielen andern Städten feste Gestalt erhalten haben, ver-
folgen alle, wenn auch in verschiedener Weise, das Ziel,
durch Anleitung zur passenden Berufswahl und durch
Wegleitung zu gründlicher Berufsbildung die jungen Leute
beiderlei Geschlechts vor Zeit- und Lebenskraft-Verlust zu
bewahren. Zu diesem Behuf sucht man Methoden zu ent-
wickeln und Material zu bieten, die den öffentlichen Schulen
ermöglichen sollen, die austretenden Schüler für die von
ihnen einzuschlagende berufliche Beschäftigung richtig zu be-

raten und hiebei alle persönlichen, wirtschaftlichen, erzieher-
i chen und andern dienlichen Faktoren in Anschlag zu brin-
gen. um eine möglichst vollständige Orientierung und zu-
treffenden Rat bieten zu können. (Fortsetzung folgt.)

Schaffung voa Arbeitsgelegenheit für das Bau-
gewerbe. Namens der Sektion Zürich des Schweiz.
Baumeisterverbandes für die Meisterverb änd e

des Baugewerbes wird vom Präsidenten, Herrn Gustav
Kcuck und dem Aktuar, Herrn E. Schenker folgender
Aufruf veröffentlicht:

„Der Ausbruch des Europäischen Krieges hatte in der
Schweiz eine Panik zur Folge, die das wirtschaftliche
Ltben zerrüttete. Nur langsam beginnt es wieder zu
erstarken und nur zögernd treten die wirtschaftlichen Kräfte
des Landes wieder hervor. Es ist Pflicht aller, Pflicht
der Behörden, der Organisationen und Korporationen,
aber auch Pflicht der einzelnen Glieder des schweizerischen
Wirtschaftskörpers, daran zu arbeiten, daß die vorhan-
denetr Kräfte mehr und mehr wieder eingesetzt werden,
um das wirtschaftliche Leben unseres Landes erstarken
zu lassen.

In besonderem Maße leidet das Baugewerbe unter
der noch immer andauernden Krisis. Mit wesentlichen
finanziellen Opfern haben die Unternehmer des Bau-
gewerbes ihre Betriebe aufrecht erhalten, um die vor
dem Ausbruche der Krtegspanik begonnenen Arbeiten
weiterzuführen und zu vollenden. Die weitere Beschäfti-
gung der Arbeiter wird aber mehr und mehr in Frage
gestellt, wenn es nicht gelingt, neue Bauarbeiten zur Aus-
führung zu erhalten. Das Baugewerbe sieht dem kom-
wenden Winter und dem nächsten Frühjahr mit großen
Sorgen entgegen. Eine außerordentlich große Arbeits-
losigkeit in den verschiedenen Berufszweigen des Bau-
gewerbes muß eintreten, wenn die immer noch geübte
Zurückhaltung in der Erteilung von Bauaufträgen weiter-
hin andauert.

Wir haben die Überzeugung, daß sich trotz den schwie-
rigen Zeitläufen in Zürich ausreichende Arbeitsgelegen-
hett für den ja wesentlich reduzierten Albeiterbestand des
Baugewerbes schaffen ließe, wenn die Kräfte aller mit-
wirken würden.

Wohl wissen wir, daß es vor allem die schwierigen
Geldverhältnisse sind, die zur Einschränkung der Bau-
tätigkeit geführt haben. Wir richten deshalb unsern
Appell in erster Linie an alle diejenigen, die in der Lage
sind, dem Wirtschaftsleben neue Mittel zuzuführen, die
sie bisher in ängstlicher Sorge zurückhielten. Wir appel-
lieren an die Verwalter des nationalen Vermögens, die
Banken, durch zweckmäßige Anordnungen die Bautätig-
keit zu fördern. Im besondern wenden wir uns aber
an alle diejenigen, die Bauarbeiten zu vergeben haben.
Wir appellieren an ihr soziales Empfinden und an ihre
wirtschaftliche Einsicht und ersuchen sie. Arbeitsgelegen-
heit zu schaffen für das Baugewerbe. Ihr soziales Em-
pfinden muß ihnen sagen, daß es Pflicht eines jeden
ist, für Arbeit zu sorgen, der es irgendwie vermag. Ihre '
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wirtschaftliche Einsicht muß anerkennen, daß vor allem
die Belebung des Arbeitsmarktes zur allgemeinen Er-
starkung des Wirtschaftkörpers beitragen wird.

Vor allem soll für den kommenden Winter dem Bau-
gewerbe ermöglicht werden, die ansässige Arbeiterschaft
ausreichend zu beschäftigen. Erfahrungsgemäß können Bau-
arbeiten im Freien regelmäßig bis gegen Ende Dezember

vielfach aber auch in den übrigen Wintermonaten durch-

geführt werden. In besonderm Maße eignet sich der

Winter für die Ausführung von Umbauten und Repara-
turen im Innern der Häuser. Alle diese Arbeiten können

von den verschiedenen Berufszweigen des Baugewerbes
durchwegs auch im Winter ausgeführt werden.

Ohne Zweifel sind viele solcher Arbeiten zurückgestellt
worden. Wir bitten, sie jetzt anzuordnen und durchführen

zu lassen, da es gilt, einer sonst zu befürchtenden Arbeits-

losennot zu wehren. Arbeit ist besser, denn Almosen!"
Vom süddeutsche« Kohlenmarkt. Der Markt stand

fortgesetzt unter dem Zeichen der Festigkeit. Die Zu-

fuhren sind eher kleiner geworden als bisher, weil durch

den Niedrigwasserstand und Nebel die Schiffahrt un-

günstig beeinflußt wurde. Die Beladung der Kähne an

der Ruhr wurde durch Waggonmangel stark verzögert,

wie auch die Reisen an und für sich stark sich in die

Länge zogen. Der Ansturm der Kundschaft an den

Markt hat von seiner Heftigkeit kaum etwas eingebüßt,

und die Unzufriedenheit in der Bedienung fand Ausdruck

in ständigen Klagen. Der Ausfall in der Förderung ist

eben zu groß als daß er sich am Markte nicht empfind-

sich bemerkbar machen sollte. Die arbeitstätige Förde-

rung an der Ruhr geht über 18—19,000 Doppelwagen

nicht hinaus. An der Saar fällt der Förderungsrück-

gang sogar noch mehr ins Gewicht, so daß die groß-

gewerblichen Betriebe, die sonst hauptsächlich Saarkohlen'

verbrauchten, jetzt mehr Ruhrkohlen abnehmen. Auch der

Schweizer Markt ist jetzt nahezu ganz abhängig vom

Ruhrkohlenmarkt, weil er französische und belgische Kohlen

zurzeit nicht beziehen kann. Sei es, daß der augenblick-

ltche Bedarf an Hausbrandkohlen größtenteils gedeckt ist,

sei es, daß sich der Einfluß der milden Witterung be-

merkbar macht, kurz, die Dringlichkeit im Abruf von

Hausbrandkohlen ließ wenigstens etwas nach. Die Ver-

braucher sehen die Unmöglichkeit, ihren Bedarf an An-

thrazitkohlen glatt zu decken, allmählich ein und greifen

zu anderen Brennstoffen, zu denen in erster Linie Ei-

formbriketts gehören. Was an Anthrazitkohlen von der

Ruhr beikommt — es ist dies gegenwärtig die einzige

Bezugsquelle — sind nur kleine Bruchteile des Bedarfs,

über die schon vor Wochen vom Handel verfügt wurde.

Die Anforderungen in groben Ruhrfettnüssen deckten

sich nicht mit den vorhandenen Beständen und den st-

weiligen Ankünften, so daß auch in diesen Sorten pünkt-

liche Bedienung der Abnehmer nicht möglich war. M
Markt für Gaskoks herrschten leidlich annehmbare

Verhältnisse vor; sehr stark waren andauernd die Bezüge

in zerkleinertem Gaskoks, der die Lücken in den Beständen

von Brechkoks Körnung III auszufüllen berufen ist. Von

Brechkoks 1 und II sind zum Teil wohl noch größere

Vorräte vorhanden, trotzdem läßt die Bedienung darin

zum Teil doch zu wünschen übrig, zumal da die Schweizer

Abnehmer ihre Bezüge neuerdings merklich vergrößerten.

Was den Brikettmarkt betrifft, so haben Steinkohlen'
briketts aus der Knappheit in verschiedenen Brenn-

stofsen sichtbaren Nutzen gezogen, denn die Bezüge dann

werden allgemein umfassender. Eiform briketts st«

im allgemeinen ziemlich knapp geworden, so daß die ä '

nehmer durchweg mit längeren Lieferfristen rechnen mW -

Auch die Versendungen von Braunkoh lenbrrket
verzögerten sich etwas mehr, was neben der Abnay

der Lagervorräte auch der Waggonmangel verschulde»-
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